
„Wer die anderen neben sich klein macht, ist nie groß.“ 

Johann Gottfried Seume (1763-1810), deutscher Schriftsteller und Dichter 

 

„Nicht, was er mit seiner Arbeit erwirbt, ist der eigentliche Lohn des Menschen, sondern was er durch sie wird“ 

John Ruskin (1819-1900), englischer Schriftsteller, Kunstkritiker, Soziologe und Wirtschaftswissenschaftler 

 

Informationen aus dem Steuer-, Wirtschafts-, Arbeits- und Sozialrecht 

September/Oktober 2016 

 

 

Inhaltsverzeichnis 

 

 

1 Zweites Bürokratieentlastungsgesetz auf den Weg gebracht...................................................................2 

2 Kaufpreisaufteilung in Grund und Boden und Gebäude im notariellen Kaufvertrag ....................................2 

3 Bundesverfassungsgericht beschäftigt sich erneut mit der Erbschaftsteuer .............................................3 

4 Sonderzahlungen und gesetzlicher Mindestlohn ......................................................................................3 

5 Geplante Erhöhung des Mindestlohns auf 8,84 € je Zeitstunde ...............................................................4 

6 Unfallversicherungsschutz auch während der Weihnachtsfeier einer Abteilung eines Betriebs  .................4 

7 Auskunftsanspruch des Erben über lebzeitige Zuwendungen an Pflichtteilsberechtigten  ..........................4 

8 Umsatzsteuerliche Behandlung von Betriebsveranstaltungen ..................................................................5 

9 Neue Regelungen für Spendennachweise ab 2017 ..................................................................................5 

10 Sammelauskunftsersuchen der Steuerfahndung ......................................................................................6 

11 Regelung zu den „Nachzahlungszinsen“ erneut vor dem Bundesfinanzhof  ................................................6 

12 Verwendung des Investitionsabzugsbetrages zur Kompensation des Mehrergebnisses einer 

Außenprüfung ................................................................................................................................7 

13 Steuererklärung in Papier nicht mehr anerkannt – Verspätungszuschlag fällig ..........................................7 

14 Änderungen der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers (§ 13b UStG) durch das 

Steueränderungsgesetz 2015 .........................................................................................................8 

15 Abfindungszahlung an Erbprätendenten als Nachlassverbindlichkeit abzugsfähig  .....................................8 

16 Neue Regeln für die Makler- und Verwalter-Berufszulassung ...................................................................8 

17 Widerrufsfrist beginnt „frühestens nach Erhalt der Widerrufsbelehrung“ ..................................................9 

18 Vergütungsanspruch für nicht genommenen Jahresurlaub ......................................................................9 

19 Urlaubsabgeltung ist vererbbar ...............................................................................................................9 

20 Unfall auf dem Weg von Arztpraxis zur Arbeitsstelle ...............................................................................9 

21 Elternzeit nach dem dritten Lebensjahr des Kindes kann Arbeitslosengeldanspruch ausschließen  .......... 10 

22 In eigener Sache ... ............................................................................................................................... 10 

 



 

MANDANTENINFO SEP/OKT 2016  SEITE 2 VON 11 

1 Zweites Bürokratieentlastungsgesetz auf den Weg gebracht 

Mit dem Entwurf für ein Zweites Bürokratieentlastungsgesetz (BEG II) sollen kurzfristig greifende und 

spürbare Erleichterungen für die Wirtschaft geschaffen werden. Ziel ist es solche Unternehmen zu 

entlasten, die typischerweise am meisten von Bürokratie betroffen sind. Dazu gehören kleine Betriebe mit 

2-3 Mitarbeitern. Dafür sind folgende Änderungen vorgesehen: 

Anhebung der Grenze für Rechnungen über Kleinbeträge von 150 € auf 200 €, der Grenzbeträge zur 

quartalsweisen Abgabe der Lohnsteuer-Anmeldung von 4.000 € auf 5.000 € und der 

Kleinunternehmergrenze für die Umsatzsteuer von 17.500 € auf 20.000 €. 

Geplant ist auch eine Anpassung im Sozialgesetzbuch bei der Fälligkeitsregelung für 

Gesamtsozialversicherungsbeiträge. Danach entfällt die Schätzung der Werte bei bestimmten 

Unternehmen. Beiträge, deren tatsächlicher Wert für den aktuellen Monat noch nicht bekannt sind, können 

nach dem Wert für den Vormonat festgelegt werden. Das Verfahren wird zwar heute auch schon 

angewandt, soll aber in Zukunft bei viel mehr Unternehmen anwendbar sein. 

Zudem sind Erleichterungen bei der Aufbewahrung von Lieferscheinen in der Abgabenordnung vorgesehen. 

Demnach endet die Aufbewahrungsfrist bei empfangenen Lieferscheinen, die keine Buchungsbelege 

darstellen, mit dem Erhalt der Rechnung bzw. für abgesandte Lieferscheine mit dem Versand der 

Rechnung. 

Des Weiteren sind Anpassungen der Handwerksordnung vorgesehen, um der fortschreitenden 

Digitalisierung im Handwerk zusätzlichen Schub zu verleihen, sowie die Bereitstellung von 

Leistungsinformationen zur Verwendung auf Bundes-, Länder- und Kommunalportalen durch eine Änderung 

des E-Governement-Gesetzes. 

Anmerkung: Die Neuregelungen des BEG II sollen zum 1.1.2017 in Kraft treten. Sicherlich werden sich 

während des Gesetzgebungsverfahrens noch ein paar Änderungen und Ergänzungen ergeben. Über die 

endgültigen Festlegungen informieren wir Sie bei Verabschiedung des Gesetzes. 

2 Kaufpreisaufteilung in Grund und Boden und Gebäude im notariellen 

Kaufvertrag 

Die Höhe der Gebäudeabschreibung (AfA) richtet sich nach den Anschaffungskosten für das Gebäude; der 

Grund und Boden wird hier nicht berücksichtigt. 

Wurde die entsprechende Kaufpreisaufteilung im Kaufvertrag vorgenommen, sind diese vereinbarten und 

bezahlten Anschaffungskosten nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs vom 16.9.2015 

grundsätzlich auch der Besteuerung zugrunde zu legen. Wenngleich dem Käufer im Hinblick auf seine AfA-

Berechtigung typischerweise an einem höheren Anschaffungswert des Gebäudes gelegen ist und die 

entsprechende Aufteilungsvereinbarung – zugunsten des Verkäufers – ggf. Einfluss auf eine für ihn positive 

sonstige Vertragsgestaltung haben kann, rechtfertigt dies grundsätzlich noch keine abweichende 

Verteilung. 

Vereinbarungen der Vertragsparteien über Einzelpreise für Einzelwirtschaftsgüter binden allerdings nicht, 

wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, der Kaufpreis sei nur zum Schein bestimmt worden oder die 

Voraussetzungen eines Gestaltungsmissbrauchs seien gegeben. 

Anmerkung: Die Finanzverwaltung stellt eine Arbeitshilfe als Excel-Datei zur Verfügung, die es ermöglicht, 

„in einem typisierten Verfahren“ entweder eine Kaufpreisaufteilung selbst vorzunehmen oder die 

Plausibilität einer vorliegenden Kaufpreisaufteilung zu prüfen. Zusätzlich steht eine Anleitung für die 

Berechnung zur Aufteilung eines Grundstückskaufpreises zur Verfügung. 
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Bitte beachten! Die Arbeitshilfe geht von einem „typisierten Verfahren“ aus, das vermutlich in den 

wenigsten Fällen der realen Praxis entspricht. Es empfiehlt sich deshalb, eine sachgerechte 

Kaufpreisaufteilung im notariellen Kaufvertrag vorzunehmen. 

3 Bundesverfassungsgericht beschäftigt sich erneut mit der 

Erbschaftsteuer 

In einer Pressemitteilung vom 14.7.2016 teilt das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) mit, dass es nach 

Ablauf der in Sachen „Erbschaftsteuer“ gesetzten Frist zu dessen Neuregelung das 

Normenkontrollverfahren erneut auf die Tagesordnung setzen will. 

Nachdem das BVerfG mit Urteil vom 17.12.2014 einige Regelungen des Erbschaft- und 

Schenkungsteuergesetzes für verfassungswidrig erklärt hat, wurde dem Gesetzgeber aufgegeben, bis zum 

30.6.2016 eine Neuregelung zu schaffen. 

Die für verfassungswidrig erklärten Vorschriften des Erbschaft- und Schenkungsteuergesetzes gelten zwar 

weiter fort. Da eine entsprechende Gesetzesänderung bis 30.6.2016 aber nicht vorliegt, hat der 

Vorsitzende des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts, Prof. Dr. Ferdinand Kirchhof, nunmehr mit 

Schreiben an die Bundesregierung, den Bundestag und den Bundesrat vom 12.7.2016 mitgeteilt, dass das 

BVerfG sich nach der Sommerpause Ende September mit dem weiteren Vorgehen im 

Normenkontrollverfahren um das Erbschaft- und Schenkungssteuergesetz befassen wird. 

Anmerkung: Nachdem sich die politischen Parteien nicht auf einen gemeinsamen Nenner für die 

Neuregelung einigen konnten, wurde der Vermittlungsausschuss angerufen, in dem die noch offenen 

Punkte nunmehr geklärt werden sollen. Das soll am 8.9.2016 der Fall sein. Wir halten Sie auf dem 

Laufenden. 

4 Sonderzahlungen und gesetzlicher Mindestlohn 

In seinem Urteil vom 25.5.2016 hatte das Bundesarbeitsgericht (BAG) die für die Praxis sehr relevante 

Frage zu entscheiden, ob neben dem vereinbarten Stundenlohn geleistete Sonderzahlungen wie Urlaubs- 

und Weihnachtsgeld den gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 € pro Stunde erhöhen oder hierauf 

anzurechnen sind. Dabei kam es zu dem Entschluss, dass solche Zahlungen, die auf das ganze Jahr jeweils 

1/12 monatlich vorbehaltlos verteilt werden, auf den gesetzlichen Mindestlohn anzurechnen sind. 

Im entschiedenen Fall sah der Arbeitsvertrag neben einem Monatsgehalt besondere Lohnzuschläge sowie 

Urlaubs- und Weihnachtsgeld vor. Das Unternehmen schloss mit dem Betriebsrat eine 

Betriebsvereinbarung über die Auszahlung der Jahressonderzahlungen. Danach zahlte es den 

Beschäftigten allmonatlich neben dem Bruttogehalt jeweils 1/12 des Urlaubs- und des Weihnachtsgelds in 

der Summe brutto aus. 

Eine Arbeitnehmerin machte geltend, ihr Monatsgehalt und die Jahressonderzahlungen müssten ebenso 

wie die vertraglich zugesagten Zuschläge für Mehr-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit auf der Basis des 

gesetzlichen Mindestlohns i. H. v. 8,50 € brutto/Stunde geleistet werden. Das BAG sah dies anders. 

Anmerkung: Die Bundesländer Brandenburg, Hamburg, Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Bremen 

setzen sich mit einem Entschließungsantrag dafür ein, dass Arbeitgeber Sonderzahlungen, Zulagen und 

Prämien nicht auf den Mindestlohn anrechnen dürfen. Dieser solle nur das reine Grundentgelt pro Stunde 

enthalten. Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Erschwernis-, Überstunden-, Nacht- und Wochenendzuschläge 

dürften ebenso wenig berücksichtigt werden wie Familienzuschläge, vermögenswirksame Leistungen und 

sonstige Prämien. Die fünf Länder haben die Bundesregierung aufgefordert, das Mindestlohngesetz um 

eine entsprechende Klarstellung zu ergänzen. Damit sollen alle Betroffenen Rechtssicherheit erhalten. Die 
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jüngste Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zur Anrechenbarkeit von Zuschlägen habe zu 

Verunsicherung geführt. Es bestehe die Gefahr, dass Arbeitgeber den Zweck des Mindestlohns umgehen 

könnten. Die geforderte gesetzliche Klarstellung soll künftig Manipulationen bei der Berechnung des 

Mindestlohns verhindern. 

5 Geplante Erhöhung des Mindestlohns auf 8,84 € je Zeitstunde 

Die Mindestlohn-Kommission hat einstimmig beschlossen, den gesetzlichen Mindestlohn ab dem 1.1.2017 

auf 8,84 € brutto je Zeitstunde festzulegen. Sie hat sich am Tarifindex des Statistischen Bundesamtes 

orientiert. Dieser berücksichtigt, welche Tariferhöhungen von Januar 2015 bis einschließlich Juni 2016 

erstmals gezahlt werden. Der Beschluss wird der Bundesregierung vorgelegt, damit er als 

Rechtsverordnung ab 1.1.2017 verbindlich werden könnte.  

Am 31.12.2016 läuft die Übergangsregelung aus, die erlaubt, tarifvertraglich vom Mindestlohn 

abzuweichen. Übergangsweise gelten noch in der Land- und Forstwirtschaft, im Gartenbau und in der 

ostdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie niedrigere Mindestlöhne. Spätestens zum 1.1.2017 müssen 

die Beschäftigten auch hier mindestens 8,50 € bekommen. Ab dem 1.1.2018 soll der von der 

Mindestlohnkommission neu festgesetzte Mindestlohn gelten. 

Zwei Sonderregelungen gibt es für Zeitungsausträger und Saisonkräfte: Zeitungsausträger müssen 2016 

mindestens 7,23 € brutto pro Stunde bekommen (85 % des gesetzlichen Mindestlohns). Ab dem 1.1.2017 

haben sie Anspruch auf brutto 8,50 €. Ab dem 1.1.2018 gilt auch für Zeitungsausträger dann der neu 

festgesetzte Mindestlohn. Für Saisonarbeitskräfte, zum Beispiel Erntehelfer, gilt der gesetzliche 

Mindestlohn. Allerdings können Saisonarbeiter kurzfristig statt 50 bis zu 70 Tage pro Jahr 

sozialabgabenfrei arbeiten. Diese Regelung gilt noch bis Ende 2018.  

6 Unfallversicherungsschutz auch während der Weihnachtsfeier einer 

Abteilung eines Betriebs 

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (BSG) ist auch die Teilnahme an einer 

betrieblichen Gemeinschaftsveranstaltung, z. B. einer Weihnachtsfeier, als Ausprägung der 

Beschäftigtenversicherung versichert. Hierfür war bereits nach bisheriger Rechtsprechung zunächst 

erforderlich, dass die Veranstaltung „im Einvernehmen“ mit der Betriebsleitung stattfand. 

Für ein solches „Einvernehmen“ reicht es aus, wenn der Dienststellenleiter in einer Dienstbesprechung mit 

den jeweiligen Sachgebietsleitern vereinbart, dass die jeweiligen Sachgebiete Weihnachtsfeiern 

veranstalten dürfen und weitere Festlegungen (Beginn, Zeitgutschrift etc.) getroffen werden. 

Anmerkung: Soweit das BSG bislang als weiteres Kriterium für versicherte betriebliche 

Gemeinschaftsveranstaltungen darauf abgestellt hat, dass die Unternehmensleitung persönlich an der 

Feier teilnehmen muss, hält es hieran nicht länger fest. Notwendig ist lediglich, dass die Feier allen 

Mitarbeitern des jeweiligen Teams offenstand und die jeweilige Sachgebiets- oder Teamleitung teilnimmt. 

7 Auskunftsanspruch des Erben über lebzeitige Zuwendungen an 

Pflichtteilsberechtigten 

Grundsätzlich steht dem Erben ein Anspruch auf Auskunftserteilung gegenüber den Pflichtteilsberechtigten 

hinsichtlich der vom Erblasser erhaltenen Zuwendungen zu. Anzugeben sind alle wertbildenden Faktoren, 

der Zeitpunkt der Zuwendung und etwaige Anordnungen des Erblassers. 
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Auskünfte des Pflichtteilsberechtigten, er habe vom Erblasser keine Zuwendungen mit der Bestimmung 

erhalten, sich diese auf einen Pflichtteil anrechnen zu lassen, stellen keine ausreichende Auskunft dar. 

Werden konkrete Zuwendungen in den Raum gestellt, muss sich der Zuwendungsempfänger hinreichend 

erklären. 

So entschieden die Richter des Oberlandesgerichts Koblenz: „Über lebzeitige, auf den Pflichtteil 

anzurechnende Zuwendungen ist der Pflichtteilsberechtigte dem Erben auskunftspflichtig. Schöpft der Erbe 

seine Erkenntnismöglichkeiten hinsichtlich solcher Zuwendungen aus, muss der Pflichtteilsberechtigte 

seinerseits wegen der ihn treffenden Auskunftspflicht substantiiert erwidern.“ 

8 Umsatzsteuerliche Behandlung von Betriebsveranstaltungen 

Die gesetzlichen Regelungen zu Betriebsveranstaltungen, insbesondere die Ersetzung der ehemaligen 

lohnsteuerlichen Freigrenze durch einen Freibetrag, haben grundsätzlich keine Auswirkungen auf die 

umsatzsteuerrechtlichen Regelungen. 

Ob eine Betriebsveranstaltung vorliegt und wie die Kosten, die auf den einzelnen Arbeitnehmer entfallen, 

zu berechnen sind, bestimmt sich nach den lohnsteuerrechtlichen Grundsätzen. 

 Von einer überwiegend durch das unternehmerische Interesse des Arbeitgebers veranlassten 

üblichen Zuwendung ist umsatzsteuerrechtlich im Regelfall auszugehen, wenn der Betrag je 

Arbeitnehmer und Betriebsveranstaltung 110 € einschließlich Umsatzsteuer nicht überschreitet. 

Der Vorsteuerabzug ist in vollem Umfang möglich. 

 Übersteigt dagegen der Betrag, der auf den einzelnen Arbeitnehmer entfällt, pro Veranstaltung die 

Grenze von 110 € einschließlich Umsatzsteuer, ist von einer überwiegend durch den privaten 

Bedarf des Arbeitnehmers veranlassten unentgeltlichen Zuwendung auszugehen. Ein 

Vorsteuerabzug ist (insgesamt) nicht möglich. 

Anmerkung: Das Bundesfinanzministerium stellt in einem Schreiben vom 19.4.2016 fest, dass 

Zuwendungen im Rahmen von Betriebsveranstaltungen im Ergebnis nicht zum Teil unternehmerisch und 

zum Teil nicht unternehmerisch wie bei einer gemischten Verwendung veranlasst sein können. Diese 

Sichtweise des Ministeriums ist jedoch gerichtlich nicht überprüft. 

9 Neue Regelungen für Spendennachweise ab 2017 

Nachdem im Juni auch der Bundesrat dem viel diskutierten Gesetz zur Modernisierung des 

Besteuerungsverfahrens zugestimmt hat, ist dieses am 22.7.2016 im Bundesgesetzblatt verkündet 

worden. Im Rahmen der beschlossenen Vereinfachungen bei der Erstellung der Einkommensteuerklärungen 

sind auch die Regelungen über die Spendennachweise geändert worden. Die Änderungen gelten für alle 

Zuwendungen der Steuerpflichtigen, die dem Zuwendungsempfänger nach 2016 zufließen. 

Künftig hat der Steuerpflichtige die Zuwendungsbestätigungen nur noch nach Aufforderung durch das 

Finanzamt vorzulegen. Die Nachweise müssen allerdings vom Zuwendungsempfänger noch ein Jahr nach 

Bekanntgabe des Bescheides aufbewahrt werden, denn so lange kann das Finanzamt die Vorlage der 

Nachweise anfordern. 

Beispiel: Für Besteuerungszeiträume ab 2018 ist die Abgabefrist bis zum Ende des Februars des zweiten 

auf den Besteuerungszeitraum folgenden Kalenderjahrs verlängert worden, sofern ein Berater mit der 

Erstellung seiner Einkommensteuererklärung beauftragt wurde. Der Berater gibt die Steuererklärung für 

2018 beispielsweise Mitte Februar 2020 ab. Der Bescheid wird am 15.5.2020 bekanntgegeben. Die 

Aufbewahrungspflicht für die Zuwendungsbestätigung 2018 läuft bis zum 15.6.2021. 
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Anmerkung: Der Zuwendungsempfänger, z. B. ein gemeinnütziger Verein, kann die 

Zuwendungsbestätigung aber auch elektronisch an das Finanzamt übermitteln, wenn ihn der Spender dazu 

bevollmächtigt. Für die Datenübertragung hat der Zuwendungsempfänger Zeit bis Ende Februar des 

Folgejahres nach Ablauf des Besteuerungszeitraums. Dieses automatisierte Verfahren bringt den Vorteil, 

dass der Zuwendende keine Bestätigung über die Zuwendung aufbewahren muss und der Empfänger kein 

Doppel. Der Spender kann einen Nachweis, z. B. einen Ausdruck der übermittelten Daten, vom 

Zuwendungsempfänger erhalten. 

10 Sammelauskunftsersuchen der Steuerfahndung 

Ein Sammelauskunftsersuchen an ein Presseunternehmen kann nach Auffassung des Bundesfinanzhofs 

(BFH) rechtmäßig sein. Die Steuerfahndung darf daher von einem Zeitungsverlag die Übermittlung von 

Personen- und Auftragsdaten zu den Auftraggebern einer bestimmten Anzeigenrubrik verlangen. Der BFH 

sieht in seiner Entscheidung vom 12.5.2016 hierin keinen Verstoß gegen die grundrechtlich geschützte 

Pressefreiheit. 

Zwar umfasst der Schutzbereich der Pressefreiheit grundsätzlich auch den Anzeigenteil von 

Presseerzeugnissen. Von der Pressefreiheit geschützt sind aber nur solche Anzeigen, die für die öffentliche 

Meinungsbildung bedeutsam sind oder der Kontrollfunktion der Presse dienen. Allein die wirtschaftliche 

Bedeutung der Anzeigen für das Presseerzeugnis führt ebenfalls nicht zur Unvereinbarkeit mit dem 

Grundgesetz, da nur relativ wenige Anzeigen von dem Auskunftsersuchen betroffen sind. 

Einschränkungen bestehen aber nach Auffassung des BFH für Auskunftsersuchen, die eine in die Zukunft 

gerichtete Verpflichtung enthalten, laufende Auskünfte zu erteilen. Diese bedürfen einer besonderen 

Begründung der Ermessensentscheidung. Zudem muss zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit ein 

besonderes Ermittlungsbedürfnis bestehen. 

11 Regelung zu den „Nachzahlungszinsen“ erneut vor dem Bundesfinanzhof 

Führt die Festsetzung der Einkommensteuer zu einer Nachzahlung, fallen Nachzahlungszinsen an. Der 

Zinslauf beginnt 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die Steuer entstanden ist. Die Zinsen 

betragen für jeden vollen Monat 0,5 %, im Jahr also 6 %. 

Die Verzinsung ist unabhängig von einem Verschulden des Finanzamts oder des Steuerpflichtigen. Zweck 

der Regelungen ist es, einen Ausgleich dafür zu schaffen, dass die Steuern bei den einzelnen 

Steuerpflichtigen zu unterschiedlichen Zeitpunkten festgesetzt und fällig werden. Mithilfe der sog. 

Vollverzinsung sollen Liquiditätsvorteile, die dem Steuerpflichtigen oder dem Fiskus aus dem verspäteten 

Erlass eines Steuerbescheides objektiv oder typischerweise entstanden sind, ausgeglichen werden. 

Nachzahlungszinsen können jedoch ganz oder zum Teil erlassen werden, wenn deren Einziehung nach Lage 

des einzelnen Falles unbillig wäre. Eine verzögerte Bearbeitung des Steuerfalles durch das Finanzamt stellt 

nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs regelmäßig keinen sachlichen Billigkeitsgrund 

dar. 

Grundsätzlicher Streitpunkt in der Praxis ist insbesondere die Höhe der Verzinsung, die bei vielen 

Steuerpflichtigen aufgrund des seit vielen Jahren niedrigen Zinsniveaus dazu führt, den gesetzlichen Zins 

von 6 % im Jahr als unangemessen anzusehen. 

Dazu hat das Finanzgericht Thüringen in seinem Urteil vom 22.4.2015 entschieden, dass es keine 

verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die Höhe des Zinssatzes bei Zinslauf bis November 2011 hat. 

Auch der Bundesfinanzhof (BFH) bestätigte bereits mit Urteil vom 1.7.2014 und 14.4.2015 diese 

Auffassung. Das Finanzgericht Düsseldorf kommt in seiner Entscheidung vom 10.3.2016 zu dem 
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Entschluss, dass der gesetzliche Zins sich für den Zeitraum April bis Juli 2013 beim Vergleich mit den 

Marktzinsen noch in einem der wirtschaftlichen Realität angemessenen Rahmen hielt, hat aber gleichzeitig 

die Revision zum BFH zugelassen. 

Anmerkung: Nunmehr sind die Verfahren des Thüringer FG (BFH-Az. I R 77/15) und des FG Düsseldorf 

(BFH-Az. III R 10/16) vor dem BFH anhängig. Betroffene Steuerpflichtige können wegen der Höhe der 

Nachzahlungszinsen Einspruch einlegen und das Ruhen des Verfahrens mit Hinweis auf die beim BFH 

anhängigen Verfahren beantragen. 

12 Verwendung des Investitionsabzugsbetrages zur Kompensation des 

Mehrergebnisses einer Außenprüfung 

Steuerpflichtige können für neue oder gebrauchte bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die 

sie anschaffen oder herstellen wollen – unter weiteren Voraussetzungen wie z. B. der betrieblichen 

Nutzung zu mindestens 90 % und Einhaltung bestimmter Betriebsgrößenmerkmale bzw. Gewinngrenzen –, 

bis zu 40 % der voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten steuerlich gewinnmindernd 

abziehen. Der Abzugsbetrag darf im Jahr der Inanspruchnahme und den drei Vorjahren 200.000 € je 

Betrieb nicht übersteigen. 

Investitionsabzugsbeträge ermöglichen die Vorverlagerung von Abschreibungsvolumen in ein 

Wirtschaftsjahr vor Anschaffung oder Herstellung eines begünstigten Wirtschaftsgutes. Aber auch bei 

bereits angeschafften oder hergestellten begünstigten Wirtschaftsgütern können in bestimmten Fällen 

Investitionsabzugsbeträge und eine daraus resultierende gewinnmindernde Herabsetzung der 

Anschaffungs- oder Herstellungskosten noch in Anspruch genommen werden. 

Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs vom 23.3.2016 darf ein Investitionsabzugsbetrag nicht 

allein deshalb versagt werden, weil der Antrag erst nach einer Außenprüfung gestellt wird. Die 

Steuervergünstigung kann danach zur Kompensation eines Steuermehrergebnisses der Außenprüfung 

eingesetzt werden. 

Das Urteil betrifft die im Jahr 2009 geltende Rechtslage, nach der die Steuervergünstigung voraussetzte, 

dass der Unternehmer die Absicht hatte, die Investition innerhalb der nächsten 3 Jahre durchzuführen und 

das Investitionsgut anschließend mindestens 2 Jahre in seinem Betrieb zu nutzen. Das Bestehen dieser 

Absicht musste nachgewiesen werden. Seit 2016 hat sich die Rechtslage verändert, denn die 

Investitionsabsicht und die Absicht der späteren betrieblichen Nutzung werden seither nicht mehr 

ausdrücklich vom Gesetz erwähnt. 

13 Steuererklärung in Papier nicht mehr anerkannt – Verspätungszuschlag 

fällig 

In einer Pressemitteilung informiert das Landesamt für Steuern in Rheinland-Pfalz, dass ab diesem Jahr die 

Finanzverwaltung konsequent in Papierform abgegebene Steuererklärungen ablehnt. 

Grund: Die gesetzliche Pflicht zur elektronischen Abgabe besteht für Gewerbetreibende, Land- und 

Forstwirte sowie Privathaushalte mit Photovoltaikanlagen oder Gewinneinkünften aus Nebenerwerb über 

410 €, wie z. B. Nebenerwerbslandwirten, bereits seit 2011. 

Liegt kein Härtefall vor, so wird eine in Papierform eingereichte Erklärung als nicht abgegeben gewertet. 

Entsprechend muss mit Verspätungszuschlägen gerechnet werden. Der Verspätungszuschlag kann bis zu 

10 % der festgesetzten Steuer betragen und wird nach Ablauf der Abgabefrist erhoben. 
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Anmerkung: Als Härtefall gilt, wer beispielsweise die erforderliche technische Ausstattung mit PC und 

Internetanschluss nur mit erheblichem finanziellen Aufwand anschaffen kann oder dessen Kenntnisse und 

persönlichen Fähigkeiten zum Umgang damit nicht oder nur eingeschränkt vorhanden sind. 

14 Änderungen der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers (§ 13b 

UStG) durch das Steueränderungsgesetz 2015 

Bei bestimmten Bauleistungen im Zusammenhang mit Grundstücken ist der „Leistungsempfänger“ bisher 

schon Steuerschuldner. Durch das Steueränderungsgesetz 2015 wurde mit Wirkung vom 6.11.2015 der 

Anwendungsbereich der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers von Bauleistungen überarbeitet. 

Dazu veröffentlichte das Bundesfinanzministerium am 10.8.2016 ein klarstellendes Schreiben. 

Danach gelten als Bauleistungen (einschließlich aller Werklieferungen und sonstiger Leistungen im 

Zusammenhang mit Grundstücken) u. a. Sachen, Ausstattungsgegenstände oder Maschinen, die auf 

Dauer in einem Gebäude oder einem Bauwerk installiert sind und die nicht bewegt werden können, ohne 

das Gebäude oder das Bauwerk zu zerstören oder zu verändern. 

Damit werden vor allem Lieferungen von und Leistungen an Betriebsvorrichtungen erfasst. Entsprechend 

gelten Betriebsvorrichtungen unionsrechtlich demnach nur dann nicht als Grundstück, wenn sie nicht auf 

Dauer installiert sind oder bewegt werden können, ohne das Gebäude oder das Bauwerk zu zerstören oder 

zu verändern. Eine Veränderung ist immer dann unerheblich, wenn die betreffenden Sachen einfach an der 

Wand hängen und wenn sie mit Nägeln oder Schrauben so am Boden oder an der Wand befestigt sind, 

dass nach ihrer Entfernung lediglich Spuren oder Markierungen zurückbleiben (z. B. Dübellöcher), die leicht 

überdeckt oder ausgebessert werden können. 

Außerdem wurden mit Wirkung vom 6.11.2015 die bestehenden Verwaltungsanweisungen zur Ausnahme 

von Leistungsbezügen des nicht unternehmerischen Bereichs von der Steuerschuldnerschaft des 

Leistungsempfängers gesetzlich geregelt und auf weitere Bereiche ausgedehnt. Zudem werden 

Werklieferungen von Freiland-Photovoltaikanlagen in die Liste der Bauleistungen aufgenommen. 

15 Abfindungszahlung an Erbprätendenten als Nachlassverbindlichkeit 

abzugsfähig 

In seiner Entscheidung vom 7.9.2016 stellt der Bundesfinanzhof (BFH) fest, dass die Abfindungszahlung, 

die der Erbe an den weichenden Erbprätendenten zur Beendigung eines gerichtlichen Rechtsstreits wegen 

Klärung der Erbenstellung entrichtet, als Nachlassverbindlichkeit abzugsfähig ist. 

Ein Abzug von Erwerbskosten als Nachlassverbindlichkeiten setzt einen unmittelbaren Zusammenhang mit 

der Erlangung des Erwerbs voraus. Der Begriff der Erwerbskosten ist dabei grundsätzlich weit auszulegen. 

Nach dem Urteil des BFH hängen Kosten, die dem letztendlich bestimmten Erben infolge eines 

Rechtsstreits um die Erbenstellung entstehen, regelmäßig unmittelbar mit der Erlangung des Erwerbs 

zusammen. 

16 Neue Regeln für die Makler- und Verwalter-Berufszulassung 

Um die Berufszulassung zu erhalten, sollen Immobilienmakler künftig auch ihre Fachkompetenz 

nachweisen. Die Neuregelung orientiert sich an den bewährten Bestimmungen, die bereits bei der 

Berufszulassung von Versicherungs- und Finanzanlagenvermittlern gelten. 

Für gewerbliche Immobilienmakler und Wohnungseigentumsverwalter soll es künftig neue Standards 

geben. 



 

MANDANTENINFO SEP/OKT 2016  SEITE 9 VON 11 

 Die Einführung eines Sachkundenachweises soll die von Immobilienmaklern und 

Wohnungseigentumsverwaltern erbrachten Dienstleistungen qualitativ verbessern und damit den 

Verbraucherschutz stärken. 

 Der erforderliche Sachkundenachweis bei Wohnungseigentumsverwaltern soll zudem einen 

Beitrag zur Förderung der energetischen Gebäudesanierung und Modernisierung von 

Wohnimmobilien leisten. 

 Die Einführung einer Berufshaftpflichtversicherung für Verwalter soll Wohnungseigentümer vor 

finanziellen Schäden schützen, die durch die fehlerhafte Berufsausübung entstehen können. 

17 Widerrufsfrist beginnt „frühestens nach Erhalt der Widerrufsbelehrung“ 

Eine in einem Darlehensvertrag beigegebene Widerrufsbelehrung, die dahin lautete, die Widerrufsfrist 

beginne „frühestens mit Erhalt dieser Belehrung“, informierte die Darlehensnehmer nicht hinreichend 

deutlich über den Beginn der Frist. 

Auf die Gesetzlichkeitsfiktion des vom Verordnungsgeber eingeführten Musters für die Widerrufsbelehrung 

kann sich der Darlehensgeber nicht berufen, wenn er gegenüber dem Muster erhebliche Änderungen 

vorgenommen hat. 

18 Vergütungsanspruch für nicht genommenen Jahresurlaub 

Beendet ein Arbeitnehmer von sich aus sein Arbeitsverhältnis, hat er Anspruch auf eine finanzielle 

Vergütung, wenn er seinen bezahlten Jahresurlaub ganz oder teilweise nicht verbrauchen konnte. 

Wenn das Arbeitsverhältnis beendet wurde und es deshalb nicht mehr möglich ist, bezahlten Jahresurlaub 

tatsächlich zu nehmen, hat der Arbeitnehmer nach einer europäischen Richtlinie Anspruch auf eine 

finanzielle Vergütung, um zu verhindern, dass ihm wegen dieser fehlenden Möglichkeit jeder Genuss des 

Urlaubsanspruchs, selbst in finanzieller Form, vorenthalten wird. Dabei spielt der Grund für die Beendigung 

des Arbeitsverhältnisses keine Rolle. 

19 Urlaubsabgeltung ist vererbbar 

Soweit das Bundesarbeitsgericht (BAG) in der Vergangenheit nur einen Schadensersatzanspruch, nicht 

aber den Urlaubsabgeltungsanspruch selbst als vererblich angesehen hat, will es hieran nicht mehr 

festhalten. 

Durch die Einordnung des Urlaubsabgeltungsanspruchs als reiner Geldanspruch folgt, dass dieser 

Anspruch weder von der Erfüllbarkeit oder Durchsetzbarkeit des Urlaubsanspruchs abhängt noch mit dem 

Tod des Arbeitnehmers untergeht. Vielmehr ist er vererbbar, so die BAG-Richter in ihrer Entscheidung vom 

22.9.2015. 

20 Unfall auf dem Weg von Arztpraxis zur Arbeitsstelle 

In einem vom Bundessozialgericht (BSG) entschiedenen Fall nahm ein Arbeitnehmer vor Arbeitsbeginn 

einen Arzttermin war. Die Praxis und die Arbeitsstelle befanden sich jedoch in entgegengesetzter Richtung. 

Der Arbeitnehmer hielt sich 40 Minuten in der Arztpraxis auf. Danach verließ er diese und fuhr von dort 

weiter in Richtung Arbeitsstelle, wobei der letzte Teil der Strecke dann mit dem üblichen Weg zur Arbeit 

identisch war. Noch bevor er die übliche Wegstrecke zur Arbeit erreicht hatte, stieß er mit einem 

Kraftfahrzeug zusammen und erlitt Verletzungen. 
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Das BSG hatte nun zu entscheiden, ob es sich hier um einen versicherten Wegeunfall handelte. Es kam zu 

dem Entschluss, dass der Unfall auf dem Weg von der Arztpraxis zur Arbeitsstätte kein Arbeitsunfall war. 

Ein versicherter Betriebsweg setzt voraus, dass ein Weg im unmittelbaren Betriebsinteresse zurückgelegt 

wird. Der mit dem Besuch der Arztpraxis verfolgte Zweck diente jedoch dem eigenwirtschaftlichen 

Interesse des Arbeitnehmers und machte den Arztbesuch und den deshalb zurückgelegten Weg nicht zu 

einer dem Beschäftigungsunternehmen dienenden Tätigkeit. Ferner bewegte er sich unmittelbar vor dem 

Unfallereignis nicht auf dem unter Versicherungsschutz stehenden direkten Weg zwischen seiner 

Wohnung, von der er den Weg zunächst angetreten hatte, und dem Ort seiner Tätigkeit, sondern hatte 

diesen Weg verlassen und unmittelbar vor dem Unfallereignis auch noch nicht wieder erreicht. 

Nach der ständigen Rechtsprechung des BSG besteht Unfallversicherungsschutz auf einem Weg von 

einem anderen Ort als dem Ort der Wohnung zur Arbeitsstätte u. a. dann, wenn der Aufenthalt an dem 

dritten Ort „angemessen“ ist (Entfernung, Zweck) und der tatsächliche oder geplante Aufenthalt des 

Versicherten an diesem sog. dritten Ort mindestens 2 Stunden dauert. Der Aufenthalt in der Arztpraxis 

dauerte jedoch lediglich 40 Minuten und ein Aufenthalt von mindestens 2 Stunden war auch nicht geplant. 

21 Elternzeit nach dem dritten Lebensjahr des Kindes kann 

Arbeitslosengeldanspruch ausschließen 

Eltern haben einen Anspruch auf Übertragung eines Teils der Elternzeit über das dritte Lebensjahr ihres 

Kindes hinaus. Nach Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes besteht allerdings keine 

Versicherungspflicht in der Arbeitslosenversicherung mehr. Beträgt die nach dem dritten Lebensjahr des 

Kindes in Anspruch genommene Elternzeit mehr als 12 Monate, kann dies zu einem Verlust des Anspruchs 

auf Arbeitslosengeld führen. Arbeits- und Sozialrecht sind insoweit nicht vollständig harmonisiert. 

Dieser Entscheidung des Landessozialgerichts Rheinland-Pfalz lag nachfolgender Sachverhalt zugrunde: 

Eine Frau hatte sowohl nach der Geburt ihres ersten als auch nach der Geburt ihres zweiten Kindes jeweils 

ein Jahr der Elternzeit auf die Zeit nach Vollendung des dritten Lebensjahres ihrer Kinder übertragen und 

insgesamt ca. 14,5 Monate Elternzeit nach Vollendung des dritten Lebensjahres ihres jüngsten Kindes in 

Anspruch genommen. 

Unmittelbar im Anschluss war sie arbeitslos, weil sie im Rahmen eines arbeitsgerichtlichen Vergleichs der 

Auflösung ihres Arbeitsverhältnisses zugestimmt hatte. Ihr Antrag auf Arbeitslosengeld wurde abgelehnt: 

Sie war während der ca. 14,5 Monate nicht in der Arbeitslosenversicherung versicherungspflichtig und 

erfüllte deshalb die für einen Anspruch auf Arbeitslosengeld notwendige Mindestversicherungszeit nicht 

mehr. 

Alle Beiträge dieser Mandanteninfo sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 

Eine Quellenangabe kann auf Wunsch zur Verfügung gestellt werden. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

22 In eigener Sache ... 

haben wir an dieser Stelle zunächst eine schöne Nachricht: unsere Frau Harder ist wieder mit an Bord: 

zwar zunächst mit weniger Stunden, da ihr Oskar sie noch sehr beansprucht, doch gleichwohl mit Ihnen 

bekannter Energie und Hilfestellung. Die andere Veränderung ist, dass unsere Frau Ziegler sich 

entschlossen hat, den ihr zustehenden Ruhestand endgültig anzutreten. Wir und Sie bestimmt auch 

werden sie sehr vermissen und hoffen, dass wir sie weiterhin häufig in der Kanzlei begrüßen dürfen: denn 

aus der Welt ist ja nicht und gehört einfach dazu. Ich besonders danke ihr für all die Jahre, die sie uns mit 

Fachkraft, Lebensfreude und Lebenserfahrung unterstützt hat; sie wird mir sehr fehlen. 
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Die Kanzlei bleibt am 31/10/2016, dem Tag vor Allerheiligen, geschlossen. Ab Mittwoch sind wir dann 

wieder wie gewohnt für Sie da. 

Bis dahin noch viele sonnige Herbsttage und ein fröhliches Halloween! Gemeinsam können wir alle bösen 

Geister abschrecken. 

 

 

Christine Hartwig StBin  

 


